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Markenrecht 

Kennzeichen mit dem Bestandteil "VOLKS"  

Die Klägerin, die Volkswagen AG, ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke 
"VOLKSWAGEN", die für Fahrzeuge sowie deren Reparatur und Fahrzeugteile 
eingetragen ist. Die Beklagten sind eine zum Springer-Konzern gehörige 
Gesellschaft, die den Internetauftritt der BILD-Zeitung betreibt (Beklagte zu 1), und 
die A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG, die über ein Filialnetz 
markenunabhängiger Kraftfahrzeugwerkstätten verfügt (Beklagte zu 2). Die Beklagte 
zu 1 veranstaltet seit 2002 mit Kooperationspartnern Aktionen, bei denen Fahrzeuge 
und Dienstleistungen mit dem Bestandteil "Volks" und einem Zusatz vertrieben 
werden (etwa Volks-Spartarif, Volks-Farbe, Volks-DSL). Im Jahr 2009 führten die 
Beklagten zwei Aktionen durch, in denen die Beklagte zu 2 Inspektionsleistungen für 
Kraftfahrzeuge unter der Bezeichnung "Volks-Inspektion" erbrachte und Reifen unter 
der Angabe "Volks-Reifen" anbot. In der Werbung wurde die Beklagte zu 2 als 
"Volks-Werkstatt" bezeichnet. Die Klägerin hat die Beklagten wegen Verletzung der 
Rechte an ihrer bekannten Marke "VOLKSWAGEN" in Anspruch genommen. Das LG 
hat die Beklagten zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz 
verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen.   

Anders als das OLG hat der BGH nicht ausgeschlossen, dass die Zeichen "Volks-
Inspektion", "Volks-Reifen" und "Volks-Werkstatt" die bekannte Marke der Klägerin 
verletzen. Bekannte oder sogar berühmte Marken verfügen über einen weiten 
Schutzbereich. Dies hat zur Folge, dass bei der Verwendung anderer Zeichen ein 
weiter Abstand zu der bekannten Marke eingehalten werden muss. Eine Verletzung 
der bekannten Marke liegt bereits vor, wenn das Publikum aufgrund der Verwendung 
der Zeichen "Volks-Inspektion", "Volks-Reifen" und "Volks-Werkstatt" durch die 
Beklagten von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zur Klägerin 
ausgeht oder wenn diese Zeichenbenutzung die Unterscheidungskraft der bekannten 
Marke "VOLKSWAGEN" beeinträchtigt. Nach Ansicht des BGH hat das OLG diesem 
weiten Schutzbereich bekannter Marken nicht ausreichend Rechnung getragen. Der 
Bundesgerichtshof hat die Sache deshalb zurückverwiesen, damit die zu einer 
Markenverletzung erforderlichen Feststellungen getroffen werden. (BGH, Urt. v. 
11.04.2013 - I ZR 214/11) 

Abstract: Bekannte oder sogar berühmte Marken verfügen über einen weiten 
Schutzbereich. Dies hat zur Folge, dass bei der Verwendung anderer Zeichen ein 
weiter Abstand zu der bekannten Marke eingehalten werden muss. Eine Verletzung 
der bekannten Marke liegt bereits vor, wenn das Publikum aufgrund der Verwendung 
der signifikanten Zeichen durch die Beklagten von wirtschaftlichen oder 
organisatorischen Verbindungen zur Klägerin ausgeht oder wenn diese 
Zeichenbenutzung die Unterscheidungskraft der bekannten Marke beeinträchtigt.    



 
 

 

Steuerrecht  

Häusliches Arbeitszimmer bei Nutzung der zweiten Wohnung in Zweifamilienhaus 

Der Kläger erzielte Einkünfte aus selbständiger Arbeit als Erfinder. Für die Erstellung 
von Patenten benötigte er zahlreiche Unterlagen und umfangreiche Fachliteratur, 
sodass er ein ausschließlich beruflich genutztes Büro unterhielt. Dieses befand sich 
im Obergeschoss des von ihm und seiner Familie bewohnten Zweifamilienhauses. 
Eine direkte Verbindung zwischen den zum Büro gehörenden Räumlichkeiten im 
Obergeschoss und dem Wohnbereich der Kläger im Erdgeschoss bestand nicht. Der 
Zugang zum Obergeschoss war nur über einen separaten Treppenaufgang möglich, 
der über eine eigene Eingangstür verfügte. Der Kläger machte in seiner 
Einkommensteuererklärung die auf die Büroräume entfallenden Aufwendungen in 
voller Höhe geltend. Das Finanzamt ließ dagegen nur die für ein häusliches 
Arbeitszimmer geltende Pauschale von 2.400 DM zum Abzug zu. Vor Gericht 
argumentierte der Kläger, das Arbeitszimmer sei nicht „häuslich“ und unterfalle 
deshalb nicht der Abzugsbeschränkung. Das Finanzgericht folgte dem und gab der 
Klage statt. Auf die Revision des Finanzamts hat der BFH das Urteil aufgehoben und 
die Klage abgewiesen. 

Der BFH rechnet das Arbeitszimmer noch dem häuslichen Bereich zu. Der für die 
Annahme der Häuslichkeit erforderliche Zusammenhang der beruflich und privat 
genutzten Räume entfällt erst, wenn das Arbeitszimmer über eine der Allgemeinheit 
zugängliche und auch von anderen Personen genutzte Verkehrsfläche zu erreichen 
ist. Im vorliegenden Fall wurde jedoch das gesamte Grundstück und Gebäude 
ausschließlich von dem Kläger und seiner Familie genutzt, so dass die baubedingte 
räumliche Trennung zwischen den beruflich und den privat genutzten Räumen nicht 
so stark ausgeprägt war, dass der Zusammenhang zur häuslichen Sphäre 

hinreichend gelöst war. (BFH, Urt. v. 15.01.2013 - VIII R 7/10) 

Abstract:  Aufwendungen für die berufliche Nutzung der zweiten Wohnung, die sich 
im Obergeschoss eines ausschließlich von dem Kläger und seiner Familie genutzten 
Zweifamilienhauses befinden, fallen unter die Abzugsbeschränkung für ein 
häusliches Arbeitszimmer und sind somit lediglich pauschal in Höhe von 2.400 DM 
bzw. 1.250 € steuerlich zu berücksichtigen. 

Arbeitsrecht 

Tarifvertrag über vom Gesetz abweichende Arbeitnehmervertretungsstrukturen  

Die beiden Arbeitgeberinnen bieten Dienstleistungen vor allem in den Bereichen des 
Geschäftsreisen-, Event- und Meetingmanagements an. Sie schlossen gemeinsam 
mit weiteren verbundenen Unternehmen und der Gewerkschaft ver.di am 11.04.2002 
einen Tarifvertrag zur Bildung einheitlicher Betriebsrats- und 
Gesamtbetriebsratsstrukturen (TV EBS 2002). Nach diesem sind näher bezeichnete 
Betriebe der Unternehmen an verschiedenen Standorten in der Bundesrepublik zu 
neun Wahlregionen zusammengefasst, in denen jeweils ein Regionalbetriebsrat 



 
 

 

gewählt wird. Dieser Zuordnung lag zugrunde, dass die Betriebe 
unternehmensübergreifend durch Regionalleitungen geführt wurden. Mit Wirkung ab 
01.04.2004 wurde die regionale Leitungsstruktur aufgegeben. Durch den am 
25.10.2004 geschlossenen TV EBS 2004 wurde gleichwohl die Errichtung von 
Regionalbetriebsräten fortgeschrieben. Auch eine im März 2010 für die „Region 
Mitte“ durchgeführte Wahl eines Regionalbetriebsrats fand - entgegen dem 
Verlangen der Arbeitgeberinnen nach einer Rückkehr zu den gesetzlichen 
Betriebsverfassungsstrukturen - auf der Grundlage des TV EBS 2004 statt. 
 
Die hiergegen gerichtete Wahlanfechtung der Arbeitgeberinnen hatte vor dem BAG, 
wie bereits in der Vorinstanz, Erfolg. Die Wahl hätte nicht auf der Grundlage des TV 
EBS 2004 stattfinden dürfen. Dieser ist unwirksam, weil er nicht den Anforderungen 
des § 3 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG entspricht. Nachdem bereits ab 01.04.2004 die 
Regionalleitungen abgeschafft waren, dienten die in dem Tarifvertrag bestimmten 
anderen Arbeitnehmervertretungsstrukturen nicht mehr der wirksamen und 
zweckmäßigen Interessenvertretung der Arbeitnehmer. (BAG, Beschl. v. 13.03.2013 
- 7 ABR 70/11) 

Abstract:  Eine auf der Grundlage eines unwirksamen Tarifvertrags durchgeführte 
Betriebsratswahl ist anfechtbar. Unwirksam ist ein Tarifvertrag, der vom BetrVG 
abweichende Arbeitnehmervertretungsstrukturen bestimmt, ohne den hierfür 
vorgesehenen gesetzlichen Voraussetzungen zu genügen.  

Gesellschaftsrecht  

 Fristlose Kündigung eines Geschäftsführers wegen Abschlusses eines  
Scheinvertrages mit einem Kommunalpolitiker  

Der Kläger war zunächst Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der 
Stadtsparkasse Düsseldorf, dann Geschäftsführer der beklagten GmbH, deren 
alleinige Gesellschafterin die Tochtergesellschaft ist. Im Jahr 2000 unterzeichnete 
der Kläger einen Beratervertrag der Tochtergesellschaft mit einem Kölner 
Kommunalpolitiker für die beabsichtigte Auflage eines Fonds unter Beteiligung der 
Stadtsparkasse Düsseldorf, ihrer Tochtergesellschaft und der Stadtsparkasse Köln. 
Nach dem Vortrag der Beklagten beruhte dies auf einer Absprache zwischen dem 
Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse Köln und dem Vorstandsvorsitzenden der 
Stadtsparkasse Düsseldorf, nach der der Kommunalpolitiker keine Beratungsleistung 
erbringen sollte. Der Kommunalpolitiker erhielt ein jährliches Honorar von 200.000 
DM, das vereinbarungsgemäß von der Stadtsparkasse Köln erstattet wurde. Im Jahr 
2004 wurde der Beratervertrag mit teilweiser Rückwirkung aufgehoben. Nach der 
Veröffentlichung von Presseberichten, nach denen es sich um einen 
Scheinberatervertrag gehandelt habe und die zum Rücktritt des Kommunalpolitikers 
als Bürgermeister führten, wurde der Kläger am 16.02.2009 als Geschäftsführer der 
Beklagten abberufen und sein Anstellungsvertrag fristlos gekündigt. Der Kläger 
verlangt die Feststellung, dass die Kündigung seines Dienstverhältnisses unwirksam 
sei. Das LG hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat das OLG 



 
 

 

festgestellt, dass die Kündigung des Dienstvertrages nach § 626 Abs. 2 BGB wegen 
Versäumung der Kündigungsfrist unwirksam sei.  

Auf die Revision der Beklagten hat der BGH  das Berufungsurteil aufgehoben und 
die Sache zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen. Er hat die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Verfristung der 
Kündigungserklärung als nicht ausreichend angesehen. Die Frist begann erst mit 
positiver Kenntnis der neuen Geschäftsführer der Tochtergesellschaft vom 
Kündigungsgrund zu laufen. Grobfahrlässige Unkenntnis genügt nicht, so dass keine 
Pflicht der Geschäftsführer bestand, aus Anlass der Aufhebung des Beratervertrags 
zu ermitteln, ob er nur zum Schein abgeschlossen wurde. Eine positive Kenntnis hat 
das Berufungsgericht nicht rechtsfehlerfrei festgestellt. (BGH, Urt. v. 09.04.2013 - II 
ZR 273/11) 

Abstract:  Die zweiwöchige Frist zur Erklärung der fristlosen Kündigung eines 
Geschäftsführeranstellungsvertrags läuft erst ab positiver Kenntnis des 
Kündigungsberechtigten vom Kündigungsgrund.     

 
 

 


